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 Veröffentlicht am 22.04.2002

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

ApG 1907 §10 Abs2;

ApG 1907 §14 Abs1;

AVG §8;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2000/10/0056 E 14. Mai 2002

Rechtssatz

Im Verfahren nach § 14 Abs 1 ApG ist kein Raum für die Geltendmachung jener Interessen der Inhaber benachbarter

Apotheken, die durch § 10 Abs 2 ApG im Verfahren über die Erteilung einer Konzession zum Betrieb einer neuen

Apotheke geschützt sind. Im Verfahren nach § 14 Abs 1 ApG fehlt den Inhabern von benachbarten Apotheken daher

ein rechtliches Interesse, das sie im Sinne des § 8 AVG geltend machen könnten.

Schlagworte

Gesundheitswesen Apotheken
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